
24  Aus dem KV Nordhausen

Zur ADFC-Landesversammlung1999 in Nordhausen hatte dasStadtplanungsamt bei seinenVorhaben zur Landesgarten-schau 2004 von zukunftsorien-tierten Konzepten für Geh- undRadwege  gesprochen. Um soenttäuschter waren wir, als wirim März 2001 - nach Antrag andas Amt - endlich Näheres zurVerkehrsführung erfuhren. 
Unsere leider wenig erfolgrei-chen Versuche, Einfluß auf dieRadverkehrsgestaltung zu neh-men, sind auf unseren Websei-ten dokumentiert (www. adfc-nordhausen.de / Aktuelles /Nähere Information zum Sach-verhalt/Chronologischer Ablauf). 
Im Stadtkonzept war u.a. ge-plant, auf dem zum Teil engenGehweg der Rautenstraße(einer Einkaufsmeile mit star-kem Gefälle) einen Radweg mitBenutzungspflicht einzurichten. Wenigstens diese wurde nachunserem Drängen aufgehoben.
Direkt neben der Radspur von1m Breite (!) war ein 25 cmbreiter Blindenleitstreifen mitweißen Rillenplatten geplant. Unsere Warnungen zu solchschwerwiegenden Projektfeh-lern wurden anfangs von denPlanern einfach ignoriert.
Unter diesen düsteren Vorzei-chen suchten wir im Internet

die Kontaktadresse des Blin-den- und Sehbehindertenver-bandes Thüringen e.V. Nach derKontaktaufnahme mit HerrnTölke, waren wir sehr über-rascht. Das allgemeine Problemder Radverkehrsführung aufGehwegen war in diesem Ver-band mit einer für uns unerwar-teten Tiefe und analytischenGründlichkeit bereits bearbeitetworden.
Das Angebot einer weiterenZusammenarbeit wurde des-halb von uns dankend ange-nommen. Und da es sich dabeinicht um ein spezielles �Nord-häuser Problem� handelt, leite-ten wir das Angebot weiter anden AFDFC-Landesverband. Inden letzten Monaten erfolgtedann ein intensiver Abgleich derVorstellungen. Bis auf den strit-tigen Punkt einer Freigabe vonFußgängerzonen für Fahrräderwurde ein überwiegender Kon-sens erarbeitet. In diesem Fall,so glaube ich, können die Poli-tiker von uns lernen.
Nötig hielten wir gemeinsamePositionen zu Planungsgrund-sätzen, weil planerische Ent-würfe häufig zu  "unanfechtba-ren, demokratisch legitimierten"Argumenten verabsolutiert wer-den, wenn sie das Stadtparla-ment bestätigt hat. Kritikerwerden dann - so wie wir - in

die Nische der ewigen Nörglerund Besserwisser verdrängt. 
Natürlich müssen auch wir unsvor Vereinfachungen hüten.,müssen wir Argumente berück-sichtigen wie die Förderfähig-keit von Straßenbaumaßnah-men oder die Dichte des moto-risierten Verkehrs auf derStraße und stadtplanerischeGrundregeln beachten.
Gehandelt aber werden muß,weil die zuständigen Behördenden Trend zur zunehmendenNutzung von Gehwegen durchden Radverkehr kaum dämmen.Stattdessen wird er durch bis-her gängige verkehrsplaneri-sche Ansätze in vielen Fällensogar unterstützt. Die Grenzender Verwaltungsvorschrift zurStVO zur Regelung des Radver-kehrs auf Gehwegen werdenhierbei oft überschritten. 
Häufig verwendete Schlag-worte wie "Aufenthaltsqualität�und Schaffung von "Erlebnis-bereichen auf Gehwegen",Sicherheit von Fußgängern undbehinderten Menschen aufGehwegen und als makabereSteigerung "Förderung des Rad-verkehrs" stehen so oft in kras-sem Widerspruch zum späterGeschaffenem.
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